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Stellungnahme der Zentralen ethikkommission der SAMW

Probleme bei der durchführung  
von ärztlicher Suizidhilfe 

Hintergrund
Die Zentrale Ethikkommission der SAMW (ZEK) hat 
diverse Schreiben erhalten mit der Bitte, zu Ein
zelfällen von geleisteter Suizidhilfe Stellung zu 
 nehmen. Dabei stand regelmässig die Frage im 
 Vordergrund, ob das Handeln der begutachtenden, 
respektive rezeptierenden Ärzte mit den SAMW
Richtlinien zur «Betreuung von Patientinnen und 
Patienten am  Lebensende» im Einklang stand. In 
der Analyse dieser Fälle hat sich die ZEK insbeson
dere mit nachfolgenden Fragen beschäftigt:
– Wie soll ein Arzt vorgehen, der die Urteilsfähig

keit im Zusammenhang mit dem Wunsch eines 
Patienten nach Suizidhilfe beurteilt?

– Was muss ein Arzt beachten, der ein Rezept für 
das NatriumPentobarbital ausstellt? 

Die der ZEK unterbreiteten Berichte zeigen, dass in 
Einzelfällen eine nicht vertretbare Praxis der ärzt
lichen Suizidhilfe besteht, und zwar teilweise mit, 

teils aber auch ohne Beteiligung einer Sterbehilfe
organisation. Heikle Bereiche betreffen die Feststel
lung der Urteilsfähigkeit und Dauerhaftigkeit des 
Sterbewunsches, das Ausschliessen der Angehöri
gen oder des behandelnden Arztes (wobei das Pro
blem darin besteht, dass bei Urteilsfähigkeit eines 
 Patienten die Angehörigen oder der Hausarzt nur 
mit dessen Einwilligung informiert werden dürfen), 
die Berücksichtigung der medizinischen Vorge
schichte des Patienten, die Suizidhilfe bei psychisch 
Kranken, bei chronisch Kranken und bei «lebens
müden» Menschen im hohen Alter.

Bei der Suizidhilfe zu berücksichtigende 
Kriterien
Gemäss Art. 115 Strafgesetzbuch ist die Beihilfe zum 
Suizid straflos, wenn sie ohne selbstsüchtige Be
weggründe erfolgt. Dies gilt für alle Personen. Die 
SAMWRichtlinien zur «Betreuung von Patientin
nen und Patienten am Lebensende» halten fest, 

dass die Rolle des Arztes bei Patienten am Lebens
ende darin besteht, Symptome zu lindern und den 
Patienten zu begleiten. Es ist nicht Aufgabe des Arz
tes, von sich aus  Suizidhilfe anzubieten, sondern er  
ist im Gegenteil dazu verpflichtet, allfälligen Sui
zidwünschen zugrundeliegende Leiden nach Mög
lichkeit zu lindern. Die Richtlinien anerkennen 
aber, dass am  Lebensende in einer für den betrof
fenen Patienten unerträglichen Situation der 
Wunsch nach Suizidhilfe entstehen und dauerhaft 
bestehen bleiben kann. In dieser Situation muss  
der Gewissensentscheid des Arztes, Suizidhilfe zu 
leisten, respektiert werden. 
Der Arzt trägt dabei die Verantwortung für die Prü
fung der folgenden Voraussetzungen:
– Die Erkrankung des Patienten rechtfertigt die 

 Annahme, dass das Lebensende nahe ist.
– Alternative Möglichkeiten der Hilfestellung wur

den erörtert und so weit gewünscht auch einge
setzt.

– Der Patient ist urteilsfähig, sein Wunsch ist 
wohlerwogen, ohne äusseren Druck entstanden 
und dauerhaft. Dies wurde von einer unabhängi
gen Drittperson überprüft, wobei diese nicht 
zwingend ein Arzt sein muss. Es muss insbeson
dere auch ausgeschlossen sein, dass der Suizid
wunsch Symptom einer psychischen Erkran
kung ist.

Das Erfüllen dieser Kriterien setzt grundsätzlich 
 voraus, 
– dass mehrmalige persönliche Gespräche statt

gefunden haben; 
– dass für den Fall, dass der sterbewillige Patient an 

einer psychischen Erkrankung leidet, der begut
achtende Arzt über ein entsprechendes Fachwis
sen verfügt; 

– dass, wenn immer möglich, der behandelnde 
Arzt und die Angehörigen des Patienten einbe
zogen wurden;
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– dass der Arzt, der das NatriumPentobarbital 
 verschreibt, nicht alleine die Urteilsfähigkeit be
urteilen darf;

– dass der Tod als aussergewöhnlicher Todesfall 
 gemeldet wird.

Eine allfällige Befangenheit des begutachtenden 
oder des verschreibenden Arztes muss thematisiert 
werden; insbesondere muss er offen legen, wenn er 
regelmässig Gutachten im Hinblick auf Suizidhilfe 
ausstellt oder NatriumPentobarbital verschreibt. 

Die Richtlinien sind in der Standesordnung der 
FMH aufgenommen; deren Missachtung stellt somit 
eine Verletzung des ärztlichen Standesrechts dar. 

Gesamtgesellschaftliche Diskussion über  
die Grenzen der Suizidhilfe ist unerlässlich
Die SAMWRichtlinien «Betreuung von Patientin
nen und Patienten am Lebensende» begrenzen die 
Suizidhilfe auf einen definierten Zeitraum. Von der 
Annahme, dass das Lebensende nahe ist, kann der 
Arzt gemäss Richtlinien dann ausgehen, wenn er 
aufgrund klinischer Anzeichen zur Überzeugung 
gekommen ist, dass ein Prozess begonnen hat, der 

erfahrungsgemäss innerhalb von Tagen oder eini
gen Wochen zum Tod führt. 

Die ZEK ist sich bewusst, dass die Richtlinien Sui
zidhilfe bei Menschen, die aufgrund allgemeiner 
 Lebensmüdigkeit oder infolge fehlender Lebens
qualität einen Sterbewunsch äussern, nicht erfassen, 
sofern diese nicht am Lebensende stehen. Dies steht 
im Einklang zur mehrfach von der ZEK festgehalte
nen Grundhaltung, wonach eine zunehmende Eta
blierung der Suizidhilfe in der Verantwortung der 
 Gesellschaft als Ganzer liege und nicht an die Ärz
teschaft delegiert werden dürfe. Offensichtlich be
stehen in der Gesellschaft (auch bei der Ärzteschaft) 
unterschied liche Auffassungen über die Bewertung 
bestimmter Lebenszustände und des Suizids. Die 
grundsätzliche Diskussion über diese umstrittenen 
Fragen ist unerlässlich. Aufgrund der geschilderten 
Erfahrungen muss dabei insbesondere auch disku
tiert werden, wie Missbräuche verhindert werden 
können und Ausweitungserscheinungen beurteilt 
werden sollen. 

Von der Zentralen Ethikkommission der SAMW  
am 20. Januar 2012 genehmigt.
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Die «Schweizerische Ärztezeitung» und  

das «Swiss Medical Forum» sind die  

beiden Fachzeitschriften mit dem mit 

Abstand weitesten Leserkreis innerhalb  

der Schweizer Ärzteschaft.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine 

anregende Lektüre!

Ihr EMH Schweizerischer Ärzteverlag,  

der Verlag der Schweizer Ärztinnen und 

Ärzte.

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.emh.ch im Internet.

Kennen Sie

die beiden meistgelesenen medizinischen Fachzeitschriften in der Schweiz? Sie halten eine davon gerade  
in der Hand.




